
 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

03/SVV/0862 

 
 öffentlich 
Betreff: 
Antrag zur Fortsetzung der Stasi-Überprüfung der Potsdamer Stadtverordneten 
 

 Erstellungsdatum 25.11.2003 

 Eingang 902:  

Einreicher: Fraktion Grüne/B90, Fraktion BüBü, CDU-Fraktion, 
SPD-Fraktion 

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium 
 

  

10.12.2003 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvo rschlag:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. Die Überprüfung der Stadtverordneten erfolgt auf der Grundlage des StUG § 20. Danach ist die 
Kenntnisnahme einer diesbezüglichen Antragstellung durch den jeweiligen Stadtverordneten 
erforderlich, jedoch nicht sein Einverständnis. 

2. Der Überprüfungsmodus wird in Analogie zur DS 98/0831/1 festgelegt. Durch die Vorsitzende 
der StVV ist für diejenigen Stadtverordneten ein Überprüfungsantrag bei der Bundesbehörde zu 
stellen, für die im Rahmen der Potsdamer StVV eine derartige Antragstellung noch nicht 
erfolgte. 

3. Zur Auswertung der eingehenden Bescheide wird ein Sonderausschuss gebildet, der 7 
Mitglieder hat und nach § 50 Abs. 2-4 GO besetzt wird. 
Ihre Nominierung obliegt allein den Fraktionen und ist an den Nachweis gebunden, lt. 
Vorzulegendem Gauck-Bescheid keinen Anhaltspunkt für eine hauptamtliche oder inoffizielle 
Zusammenarbeit mit dem MFS / AFNS aufzuweisen. 

 Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen  

auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Entscheidungsergebnis:  

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 
Begründung: 
 
In den vorausgegangenen Wahlperioden der Stadtverordnetenversammlung von Potsdam wurden die 
Stadtverordneten nach den Grundsätzen des Stasi-Unterlagengesetz überprüft. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass Personen, die als hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter des 
MFS/AFNS das Vertrauen ihrer Mitmenschen missbraucht haben, das vertrauensvolle Amt 
einer/eines Stadtverordneten nicht ausüben oder, dass zumindest die Öffentlichkeit von diesem 
Umstand erfährt. Auch jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger von Potsdam einen Anspruch darauf 
zu wissen, ob die sie vertretenden Stadtverordneten ihr Vertrauen verdienen. 
 
 
 
 


